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Wasserkreislauf - global

Das Wasser zirkuliert in einem grol3en Wasserkreislauf (bezogen auf die Umsatzmenge)
zwischen der Atmos- und Hydrosphére tber den Ozeanen und Meeren.

Ein kleiner Wasserkreislauf erfolgt zwischen der Hydrosphare der Ozeane und Meere Uber die
Atmosphare und der Landmasse der Kontinente.
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Transpaort in 1000 kma o Jahr
Fot = Modellbe rec hnung (MPI, BCHAM 2 1882)
Blau = Beobachtung (Baumgarner & Reichel; 1973)

Wasser wird durch Zufuhr von Sonnenenergie und die
hieraus folgende Erwarmung der Atmosphare
verdunstet.

Der aufsteigende Wasserdampf kondensiert zu Wolken
und wird aufgrund der Erdrotation von Winden
transportiert.

Als Niederschlag gelangt das Wasser auf Kontinente
oder die Ozeane und Meere. Der groRe Wasserkreislauf
iiber den Weltmeeren ist hierbei geschlossen.

Wesentliches Element des kleinen Wasserkreislaufs ist
das auf den Kontinenten abflieBende Wasser. Der
Abfluss schlieRt den kleinen Wasserkreislauf.

AuBerdem sind beiden Wasserkreislaufe Gber den
Abfluss der Kontinente zu den Weltmeeren miteinander
gekoppelt.



Wasserkreislauf - global

Das Zirkulationssystem des globalen Wasserkreislaufs ist ein geschlossenes System.
Wasser zirkuliert und verandert seinen Zustand zwischen den Vorratsrdumen oder
Speichern.

Als wichtigste Speicher des Wassers dienen
(in Klammern = Wasservolumen in 1000 km?3, nach WBGU* 1997):

- Ozeane / Meere (1.338.000)
- Polareis / Gletscher (24.000) | 1!: A l
- Grundwasser (10.800) . “ij?'&r;'“
- Seen, Sumpfe (102) \ ,..%...,
- Bodenwasser (16,5) et b 1.5
- Atmosphare (12,9) Ja
- Fliessgewasser (2,1 x Jahre) Mﬁimwwm
- Biomasse (1,1) <o
Abbildung 0 1.3-1

*WGBU = W.issenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Glabaler Wasserkrelslaul: Heservedre (in LD kme), Plisse {in 1.000 km® lahe®, kursivi mnd sypische Yerwelldauer 1.
Globale Umweltver-anderung Cuelben: Shiklomanoy und Sokoloy, POES; Baumgartmer umsd Liebscher, 1900



Wasserverteilung auf der Erde
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vorkommen

Die Erdoberflache ist zu 72% mit Wasser bedeckt.

Dieses Wasser teilt sich auf in 97% Meerwasser, 2,7% SulRwasser und nur
0,3% Trinkwasser.
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Wasserfakten Deutschland s

(TRMEWASSER) K DELUTSCHLARD

- Siedlungswasserwirtschaft -

Die Siedlungswasserwirtschaft in Deutschland ist im Vergleich zu anderen -
Industrielandern unter anderem durch folgende Merkmale charakterisiert: N

» geringer Wasserverbrauch pro Kopf: 121 Liter/Kopf*Tag (2014) - im Vergleich z. B. zu
165 | in Frankreich und mehr als 260 | in den USA

* hoher Grad tertiarer Abwasserklarung: 94 % des stadtischen Abwassers wird
entsprechend der strengen EU-Normen geklart, einschlieBlich Nahrstoffeliminierung -
im Vergleich zu Frankreich (36 %) und England/Wales (39 %)

* sehr geringe Leitungsverluste von nur 7 % (Vergleich: 26 % in Frankreich und 29 % in
Italien)

* hohe Wasserpreise: die Gebuhren pro Kubikmeter sind in Deutschland mit die
hochsten Geblihren im Vergleich der EU-27.

e Allerdings ist die durchschnittliche Wasserrechnung aufgrund des geringeren
Wasserverbrauchs in Deutschland kaum hoher als in anderen Landern

Quelle: bdwe Wasserfakten 2016, Stat. Bundesamt



BBU-Preisvergleich ausgewihlter Stidte - Wasser und Abwasser (Wasserverbrauch

von 3000 m3/lahr)

Stadt

Halle {Saale)
Potsdam
Berlin
Rostock
Magdeburg
Bremen
Chemnitz
Schwerin
Hamburg
Erfurt
Dresden
Stuttgart
Dortmund
Leipzig
Frankfurt am
Main

Minchen
Disseldorf
Essen

Kaln

Trinkwasser
2,46€
2,19€
2,24€
2,06€
1,01€
1,55€
2,31€
1,95€
1,62€
2,07€
2,21€
2,37€
1,75€
2,14€
2,03€

1,58€
1,91€
1,94€
1,64€

Wasserfakten Deutschland
- Siedlungswasserwirtschaft -

Mischpreis je m?
Verbrauch*

Abwasser
3,52€
3,78€
2,BBE
3,01€
3,08€
2,87€
2,356
2,45€
2,67€
2,176
1,98€
1,51€
2,12¢€
1,71€
1,76€

2,08€
1,67€
1,54€
1,68€

Mischpreisverdanderung,

gesamt**
Gesamt
5,98€
5,87€
5,12¢€
5,07€
4,95¢€
4,Be€
4,67€
4,40€
4,25€
4,24€
4,19€
3,88€
3,87€
3,85€
3,79€

3,66€
3,59€
3,48€
3,33€

+1,6%

+2,6
+2,0%
* Stand 1.1.2010

** seit 1.1.2009

Wasserpreise @~ 138 Heide
in Deutschland @ o

Zwei-Personen-Haushalt @

Neumiinster @ P Neubrandenburg

Schwerin
@ Hamburg
Bremerhaven

Liineburg
303¢€ - . Hohe Oldenburg Bremen

a01e Wasserpreise o
201€ - Hannover Wolfsbi "
207¢ . Mittelfeld Minden @ CHENE) Berlin
138¢ - Giinstige Osnabiick @

199€ Wasserpreise @ @ @
Braunschweig
Miinster Hildeshzim@ Potsdam Frankfurt/Oder
5 @ Magdeburg
Biclefeld

Salzgitter @ Dessau-RoBlau
Paderborn
Hamm

Cotthus

@ o) @
Kassel Halle/Saale @ Leipzig
Dresden
Siegen Erfurt Gorlitz
@ Gera
319 hemnitz
o Marburg 338 330
Suhl Jena 317
Kobl Fuldi@
N Zwickau
Frankfurt/Main
Hanau
Wiesbad 7 =] Coburg Hof
il 260 ffenbach @ @
Mainz (G @ @Baymmh
@'ﬁiﬂ Darmstadt ~  Aschaffenburg @ Schweine
Ludwigshafen furt Erlangen
Neunkirchen Kaiserslautern R Weiden
Mannheim Firth' i
382 | Dortmund i Niimberg
382 | Dortmur Heidelberg
340 | Bergisch Gladbach i
336 Hn;?mp ! e Heilbronn Regensburg
Saarbriicken
336 | Milhlheim/Ruhr Birmasens I,
336 | Oberhausen Ludwigsburg
331| Hagen . Aalen Straubing
325 | Gelsenkirchen L -
325 | Herne Stuttgart Ingolstadt
325 | Recklinghausen mhinﬂgn e Esslingen g Passau
320 | Krefeld 2
- Baden-Baden
297 | Bielefeld b
292 | Wuppertal eutlingsn . Freising
292 | Leverkusen Ulm gsburg
284 | Duisburg = Miinchen
280 | Remscheid Freiburg
276 | Kéln Kempten .
270 | Moers Rosenheim
265 | Diisseldorf
258 | Neuss.
246 | Minden Konstanz @
246 | Manchengladbach Garmisch-Partenkirchen
238 | Solingen
Quelle: billiger.de, Stand: 24.02.2016, alle Preise inkl, Steuern, ohne Abwassergebilhren. Grundlage fir die der jahrichen waren die
der jaweiligan Fr die wurde ein Zwel-Personen-Haushalt mit einem taglichen Wasserverbrauch von insgesamt 244 Litern (=89,06
@ im Jahi) herangezogen. Der tagliche Wasserverbrauch von 122 Litern pro Person beruht auf demn Datenblatt Wasser* des der Energie- und

Wasserwirtschaft vom 10.6.2015. Alle Angaben ohne Gewdhr. Grafik; billiger.de/Sten Hoffmann



Entwicklung des personenbezogenen

Wassergebrauchs
- in Litern pro Einwohner und Tag, Deutschland -
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BDEW Bundesverband der Quelle: BDEW-Wasserstatistik; bezogen auf

Energie- und Wasserwirtschaft e.V. Haushalte und Kleingewerbe; p = vorlaufig



Trinkwasserverwendung im Haushalt 2014

Durchschnittswerte bezogen auf die Wasserabgabe an Haushalte und
Kleingewerbe - Anteile

m Baden/Duschen/Kérperpflege

m Kleingewerbeanteil

= Essen/Trinken

m Geschirrspllen

m Raumreinigung/Autopflege/Garten
= Wasche waschen

= Toilettenspiilung

6% 9% :
8% 4% Insgesamt 121 Liter

Oualle: BDEW-Wasserstatistk
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Durchschnittlicher taglicher Wasserverbrauch*
pro Person in Liter
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Weltweite Wasserentnahme
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1900 1950 2000
3 200 =
g
d
y
~
2 800 =~
N
L £ 3 2 400
2 000
1 600
1 200 ~
<~
g
~S
E 800
& ’ A
% ‘\
A 400 ﬁ :‘
0

Landwirtschaft

Industrie

Kommunen

Wasserverbrauch* nach Sektoren in %
OECD-Lander mit hohem Einkommen

0] 20 40 60 80 100

Entwicklungslander

*Duchschnitt 1998-2002

Quelle: UNDP, 2006

© Globus

0] 20 40 60 80 100

M Landwirtschaft I Haushalte M Industrie

&

1059




Water Availability (Definitions UN; ETH Zuerich/CH):

Water Shortage < 1660 m3 per capita and year
(Wassermangel)

Water Scarcity < 1000 m? per capita and year
(Wasserknappheit)

,Critical Scarcity” < 500 m3 per capita and year

Germany: > 2200 m3 per capita and year (average)

Switzerland: > 6200 m3 per capita and year (average)

Ghaza: < 50 m?3 per capita and year



Freshwater resources per inhabitant - long-term average (1 000 m3
per inhabitant)
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Hinweis: der Mindestzeitraum fir die Berechnung der langfristigen Jahresdurchschnitte betragt 20 Jahre.
Quelle: Eurostat (Online-Datencode: env_wat_res)

Scheiz



Daily water use in selected European countries in 2012 [liter/day]

Lithuania I 5

Estonia I ()

Belgom I {15

Poland I 110

Germany I 17

Hungary I 15
Austia I |50
France Bl

Netherlands

218

Spain 65

Source: QECD
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Wasserfakten Deutschland
- Wasserressourcen, offentliche TW-Versorgung -

Wasser ist in Deutschland generell nicht knapp, abgesehen von gelegentlichen o6rtlich
begrenzten Trockenperioden. Offentliche Trinkwasserversorgungsunternehmen entnehmen
nur 2,7% der erneuerbaren Wasserressourcen oder 5,1 Mrd. Kubikmeter von 188 Mrd.
Kubikmetern die im langjahrigen Mittel jahrlich zur Verfiigung stehen.

Insgesamt betragt die Wasserentnahme aller Wassernutzer einschlieBlich der
Landwirtschaft zusammen 32,3 Mrd. Kubikmeter (ca. 17%).

Wo kommt das Wasser in Deutschland her:

83% des verfiigbaren Wasserangebots | “ZEEuiuzime s

werden hicht genutzt. - @ b e
12,9 ;IE m! . * :i.”"l’ st
~ . . “::‘::L m . ‘ 6,0 Mo, m*
Offentliche Trinkwasserversorgung: e s ‘ N —
65%  Grundwasser Y . 3 s
e
9% Quellen -
5% durch Uferfiltrat ST
" o Y
21 % aus Oberflachenwasser s

Quelle: bdwe Wasserfakten 2011, Stat. Bundesamt Deatsmind J




Wasserfakten Deutschland
Hohe Nitratwerte im GW

Zu viel Nitrat im Grundwasser

Nitrat (NO3) gehort zu den Stickstoffverbindi des natirlichen Stickstoffkreislaufs und
besteht aus den Elementen Sauerstoff (0) und Stickstoff (N). Stickstoff ist ein wichtiger
Nahrstoff fiir Pflanzen und Tiere. Wird jedoch zu viel davon ausgebracht, belastet dies auch

unsere Trinkwasserressourcen. ?;':;2:?;&':;:;’;:#'""’"e" '_rl'il‘lkwassera ufbereitung
doiloe im Wasserwerk
den Niederlanden auf deutschen e r
Noch mehr Informationen zum Thema finden Sie Kckern entsorgt. Das entspricht :gl:v:;ldils::::::::rI;ges?:::iT:iT:n
auf der DVGW-Themenseite unter S A I Preissteigerung beim Trinl?wassel um

www.dvgw.de/themen/umwelt/nitrat-im-wasser. bis zu 45 % verursachen.

s e « * . * «Stickstoffeintrag
. . . . aus der Luft

Trinkwasser

Zum Schutz der menschlichen
Gesundheit liegt der Grenzwert
fiir Nitrat im Trinkwasser bei
50 mg pro Liter.

Vorfeldmessstelle

An 25 % der Vorfeldmessstellen im Zustrom
der Brunnen in Deutschland wird der Grenz-
wert von 50 mg Nitrat pro Liter bereits iiber-
schritten, die Maximalwerte gehen bis zu
400 mg Nitrat pro Liter.

2 Entnahme aus Grundwasser
% Mit einem Anteil von 70% ist Grundwasser
Y die iiberwiegend genutzte Ressource zur

¥ Trinkwassergewinnung in Deutschland.

Nitratabbau im Untergrund

Ist das natiirliche Nitratabbauvermagen im

Untergrund erschopft, steigen die Nitratwerte - ) :

m Grundwasser an, selbst wenn der Nitrat- e Stickstoff / Nitrat ¢
eintrag gleichbleibt oder sogar sinkt. ; . .



Wasserfakten Deutschland
Hohe Nitratwerte im GW

Entwicklung der mittleren Nitratgehalte im neuen EU-Nitratmessnetz
Haufigkeitsverteilungen der mittleren Nitratgehalte der Zeitraume 2008-2011 und 2012-2014

Prozent der Messstellen

60 %
Anzahl der Messstellen
2008-2011:n =692
50% 2012-2014: n = 697

40 %

30%

20%

10%

0 %

2008-2011 2012-2014
Nitrat

=25 mg/l » 25 bis 40 mg/| ™ » 40 bis 50 mg/1 u3 50 mg/l

Quelle: Umweltbundesamt 2016 nach Angaben der Bund/Linder Arheitsgemeinschaft Wasser (LAWA)



Wasserfakten Deutschland
Hohe Nitratwerte im GW

« Deutschland halt seit vielen Jahren die EU-Vorgaben bzgl. Nitrat im Grundwasser nicht ein
(EU-Nitratrichtlinie 91/676/EWG)

e Griunde sind

a. anhaltend hohe und ansteigende Uberdiingung (Giille, Kunstdiinger), insbes. wegen Energiepflanzen
(Monokultur) und INntensiv-Tierhaltung (Niedersachsen)

b. extreme Dungung aus Zeiten der DDR (Nitrat bendtigt bis zu 35 Jahre um ins GW zu gelangen): Sachsen-Anhalt ca.
33% aller GW-Brunnen belastet; Sachsen ca. 25%

c. Deutschland setzt das Aktionsprogramm gemafR RL 91/676/EWG mit der DU ngem IttelV nur unzureichend um
(wAgrar-Lobbyismus*)

« Nitrat wird in der Nahrungsaufnahme zu Nitrit umgewandelt und kann Krebs auslésen

» deutscher Grenzwert fur Nitrat im TW = 50 mg/I; wird regional nur durch Aufbereitung und
Vermischen eingehalten (ab Werten > 30 mg Nitrat/l gilt TW als belastet)

Quelle: top agraronline, MDR




Wasserfakten Deutschland
Hohe Nitratwerte im GW

Nitratbelastung des Grundwassers

- Guter Zustand
bis zu 50 mg/Liter

- Schlechter Zustand
mehr als 50 mg/Liter

Quelle: Umweltbundesamt November 2017



Wasserfakten Deutschland

EU-Kommission verklagt Deutschland vor dem EuGH wegen zu
hoher Nitratwerte im GW (05/2016)

Klage C-543/16 der Europaischen Kommission die Bundesrepublik Deutschland

"Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats - Richtlinie 91/676/EWG - Art. 5 Abs. 4 - Anhang Il Punkt A
Nrn. 1 bis 3 und 5 - Anhang Il Nr. 1 Ziff. 1 bis 3 und Nr. 2 - Schutz der Gewasser vor Verunreinigung
durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen - Ausbringungszeitrdume - Fassungsvermégen von
Behaltern zur Lagerung von Dung - Begrenzung der Ausbringung - Verbot der Ausbringung auf stark
geneigten Flachen oder auf gefrorenen oder schneebedeckten Boden - Mangelnde Konformitat der

nationalen Rechtsvorschriften”
In einem solchen Zwangsgeldverfahren kdnnten dann entweder ein
Pauschalbetrag in Abhéngigkeit von der Schwere des Verstol3es von
11,7 Millionen (Mio.) Euro bis 34,9 Mio. Euro angesetzt werden oder

aber ein Zwangsgeld.

Das belaufe sich dann auf 14.100 Euro bis 848.000 Euro pro Tag fur
die Zeit der Verkiindung des Zwangsgeldurteils bis zur Abstellung des

Verstolies.




Wasserfakten Deutschland

EU-Kommission verklagt Deutschland vor dem EuGH wegen zu
hoher Nitratwerte im GW (05/2016)

Klage C-543/16 der Europaischen Kommission die Bundesrepublik Deutschland

16. Februar 2017 - Bundesregierung: Uberarbeitung, teilweise Verscharfung und
Regionalisierung des Dlingegesetzes

10. Méarz 2017 - Bundesrat stimmt zu und beauftragt BR zu prifen, ob damit die Grundlage
fur die Klage am EuGH hinféllig ist

BR weist gegentber Brissel Vorwirfe der EU-Kommission zurtick
Nitrat-Klage C-543/16 am EuGH aber noch immer anhangig (05/2018)

Das Diingegesetz regelt im Wesentlichen die Herstellung, das Inverkehrbringen und die Anwendung von
Diingemitteln. "Zweck des Gesetzes ist es, die Ernahrung von Nutzpflanzen sicherzustellen, die Fruchtbarkeit des
Bodens zu erhalten oder nachhaltig zu verbessern sowie Gefahren fiir die Gesundheit von Menschen und Tieren
vorzubeugen oder abzuwenden,,

Auf der Grundlage des neuen Dingegesetzes wurde ab Juni 2017 eine novellierte
DiingeVO erlassen, die strengere Stickstoff-Obergrenzen und Sperrfristen fiir das
Ausbringen von Gulle festlegt.

Klage vor dem EuGH ist aber noch
immer nicht abgeschlossen (04/2018)
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EU Wasserrahmenrichtlinie

"Wasser ist keine (ibliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, das geschiitzt, verteidigt
und entsprechend behandelt werden muss ...... es ist erforderlich, eine integrierte

Wasserpolitik in der Gemeinschaft zu entwickeln.”

(Auszug aus den Erwagungsgriinden der europdischen Wasserrahmenrichtlinie)

* Die Richtlinie 2000/60/EG (Wasserrahmenrichtlinie der Europaischen
Gemeinschaft) ist am 22.12.2000 in Kraft getreten.

e Mit dem Tag der Veroffentlichung im Amtsblatt fiel der Startschuss fir eine
integrierte Gewasserschutzpolitik in Europa, die auch lGber Staats- und
Landergrenzen hinweg eine koordinierte Bewirtschaftung der Gewasser
innerhalb der Flusseinzugsgebiete bewirkt.



EU Wasserrahmenrichtlinie

Durch die Richtlinie erfolgten insbesondere neue Impulse flr einen starker

okologisch ausgerichteten ganzheitlichen Gewasserschutz:
* konsequent flachenhafter, auf das Flusseinzugsgebiet bezogenen Ansatz

e gewassertypenspezifischer Ansatz

e kombinierter Ansatz der Betrachtung von Schadstoffen (Emission und

Immission) und einzelstoff- bzw. gruppenparameterbezogenen Ansatz



EU Wasserrahmenrichtlinie - Ziele

Die Richtlinie schafft einen Ordnungsrahmen fiir den Schutz der
Binnenoberflichengewisser, der Ubergangsgewisser, der Kiistengewisser und
des Grundwassers.

Die libergeordneten (Umwelt-) Ziele sind in Artikel 1 festgelegt:

e Guter 6kologischer und chemischer Zustand bei binnenoberirdischen
Gewassern (innerhalb von 15 Jahren bezogen auf 2000 - allerdings revidiert; jetzt: max. 27 Jahre)

* Forderung einer nachhaltigen Nutzung der Wasserressourcen

e Schrittweise Reduzierung und Beenden des Einleitens/Freisetzens
prioritar gefahrlicher Stoffe

e Verhinderung der Verschlechterung des quantitativen und chemischen
Zustands des Grundwassers (,,Verschlechterungsverbot”)

« Minderung der Auswirkungen von Uberschwemmungen und Diirren (praventiver Hochwasserschutz)



EU Wasserrahmenrichtlini - Ziee

Die eigentlichen verbindlichen Umweltziele sind in Artikel 4 festgelegt:

Bei oberirdischen Gewassern gelten folgende Ziele:

e Guter okologischer und chemischer Zustand in 15 Jahren (basierend auf 2000)

* Gutes 0kologisches Potenzial und guter chemischer Zustand bei erheblich veranderten oder
kiinstlichen Gewassern in 15 Jahren

* Verschlechterungsverbot

Beim Grundwasser sind folgende Ziele zu erreichen:

e Guter quantitativer und chemischer Zustand in 15 Jahren
e Umkehr von signifikanten Belastungstrends
e Schadstoffeintrag verhindern oder begrenzen

* Verschlechterung des Grundwasserzustandes verhindern

Die Definitionen des guten 6kologischen Zustandes und des guten 6kologischen Potenzials
ergeben sich aus den Tabellen in Anhang V der Richtlinie.



Grundlegende MalRnahmen: Zustandsbewertungen

v

Okologischer Zustand
P gut miliy  ubefriedigend  schiecht
‘Qualitatskomponenten
Gewisserflora Gewisserfauna

Phytoplankton § Makrophyten/ Spezifische

Schadstofie

_

nachAnlage4 Nr 2
SachsWRRLYD

Fermanablen: Zusammensetzung, Artenhdufighsit, (Bomasse, Altersstrktur) Fotas: BFLL, LAULG

Quelle: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/download/Poster_bewertung.pdf

Y

Chemischer Zustand

‘qut nicht gut

Gefihrliche Stoffe mit EG-weiter Giiltigkeit

Schadstoffe nach Anlage 5 5achsWRRLVO

« prioritdare Stoffe nach Anhang X WRRL (z.B. Cadmium,
PAK, Hexachlorbenzol)

e Schadstoffe der EG-Richtlinie 2006/11/EG
gemal Anhang IX WRRL (z.B. DDT)

+ Umweltqualitatsnormen in weiteren EG-Richtlinien
(z.B. Nitrat)




EU Wasserrahmenrichtlinie - ieIe

Bestimmung des dkologischen Zustands der Oberflachengewasser gemald EU-WRRL

Der "gute 6kologische Zustand" ist

hyd .
Worg dor bologischenl ua | Physiat-chem. ] s | morpnologiscne | ua _ [JETRPRS erreicht, wenn
enlsprechen den msprat?hmg:em Badingungen Zustand
Relerenzbedingungen guien Zustand E:fﬁm:;?;m
» alle biologischen Qualitatskomponenten
Main Hein Hein . o
' mindestens mit "gut” bewertet werden,
Wene deor blologlschen Pgﬁﬁ;u:::: "
e, e § B m « festgelegte Konzentrationen (Umwelt-
geringem Male van e . . -
dan Ratorenz- ﬁ“‘;";‘::,'::ﬁ,“ qualitdtsnormen) fir flussgebietsspezifische
— e Schadstoffe eingehalten werden
| ein Main ’
Klassifizierung auf der . madige %, MaBiger E’:msla“nmlnsphl . die Werte fiir die all : Bedi
Srundiage dor Abwelchung Zustand i e ie Werte fir die allgemeinen Bedingungen
L] da . . . . . .
blologischen Werte | aroter I in einem Bereich liegen, der die
von den K e 122 der Klassifizie da . Co . -
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Grundlegende MalRnahmen: Zustandsbewertungen dkologisch, Stand 2016
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Fachdaten: Berichtsportal WasserBLICK /BfG; Stand 23.03.2016; Bearbeitung: Umweltbundesamt, Daten der Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)
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EU Wasserrahmenrichtlinie - ufgben

Fir die Erfullung der Aufgaben, die sich aus der Richtlinie ergeben, tragt jeder
Mitgliedstaat die Verantwortung. Zu den wichtigsten Aufgaben gehoren:

e Bestandsaufnahme (Ist-Zustand)
e Zielbestimmung (Soll-Zustand)
* Festlegung der Malnahmen, um die Ziele zu erreichen.

Die Aufgaben im Einzelnen sind zum Beispiel:

e Bestimmung der Flusseinzugsgebiete

e Zuordnung zu einer internationalen Flussgebietseinheit
 Analyse der Merkmale im Einzugsgebiet

e etc.



EU Wasserrahmenrichtlinie - gben

Die Richtlinie enthalt fir die Gewasserbewirtschaftung auch in
Deutschland wichtige neue Instrumente:

- Die EG-WRRL ist eine Nachhaltigkeitsrichtlinie - den sozialen, ckologischen und

wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Menschen sowie den geographischen und
klimatischen Gegebenheiten ist Rechnung zu tragen.

« Die Gewasser sind flussgebietsbezogen zu bewirtschaften, das heilt von der
Quelle bis zur Miindung mit allen Zuflissen (catchment area).

e Ausschlaggebend sind somit nicht mehr Staats- und Landergrenzen,
sondern die Grenzen der hydrologischen Einzugsgebiete.



EU Water Frame Directive - Tasks
River Management Units - Europe and Russia




Dénische.

DK - Kustengewasser
Eider
L f8¥sehigii [/ o 274
B L_Traw_;’;“ - Warnow / Peene -,
" I- '. " Bchwerin ~ ;
; i 82 Oder
Bremen i L
] . '
NL e s ¥
Ems L
BERLIN
: ®
H::mo\'cr - ® i
Nagdeburg Poitadam
Weser % Eibe
.Dussel:lnrf
Dwesden
Maas s ) -
®
Rhein
i g i e cz
Mainz
L 2.3
Saarbriick { g
-51 Licken S | $
= :
@ Stutigart N
Donau
Minchen
> A
Rhone
CH

PL

Germany:

10 River
Management Units

Flussgebietseinheiten in der Bundesrepublik Deutschland
(Richtlinie 2000/60/EG - Wasserrahmenrichtlinie)

Doy Miariianurg wned I ichnung dor ssbomall der Gronzon dor Burss sblk Doulnchions den Todo
MWFWMWMW#WMMWMFMM
Slaaben sowie riemationae A Smmangen urberiiiel

A hdruriags:

Lais M P JLAWAYL

Ouafia: Limasitencesen], i 2004 Bundesamt fir Karographis und Gendasa [BXG)




wﬂ

EU-Water Frame Directive - Schedule
Example: Brandenbu I'S (River Management Units Elbe and Oder)

15t cycle 2004: ste-of-the-art (full analyses of the river area and properties of relevant
water bodies including potential contamination)

e from 2007 on: realisation of water monitoring programs (monitoring)
e 2009: adoption of specific management plans and measurement programs
* bis 2015: realisation of adopted measures

2" cycle 2013: updating of the state-of-the-art analysis

e 2014: drafts of updated management plans, measurement programs and strategic EIA
e 2015: updating of mgt plans and measure programs

e < 2021: realisation

3rd cycle 2019: Aktualisierung der Bestandsaufnahme
e 2021: updating
* bis 2027: realisation
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EU Wasserrahmenrichtlinie - Bestadteile

Information und Einbeziehung der Offentlichkeit

* Die Richtlinie fordert in Artikel 14 die Mitgliedstaaten auf, die aktive
Beteiligung aller interessierten Stellen zu férdern und die Offentlichkeit zu
informieren und anzuhoren.

e Das gilt zum einen bei der Aufstellung und der spateren Aktualisierung der
Bewirtschaftungsplane in den jeweiligen Einzugsgebieten.

e Dazu sollten rechtzeitig die Zeitplane und Arbeitsprogramme fur die
Aufstellung von Bewirtschaftungsplanen (spatestens Ende 2006) sowie ein
Uberblick tiber die wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen in der
Flussgebietseinheit (spatestens Ende 2007) veroffentlicht werden.



EU Wasserrahmenrichtlinie - Bsadteile

Kostendeckende Wasserpreise

Die Richtlinie fordert, dass

die Mitgliedstaaten das Prinzip der Kostendeckung bei Wasserdienstleistungen
bericksichtigen mussen. Dabei sind auch Umwelt- und Ressourcenkosten zu

bericksichtigen,

die Wasserpreise angemessene Anreize fiir die effiziente Nutzung der

Ressource Wasser darstellen mussen und

unter Berticksichtigung des Verursacherprinzips durch die verschiedenen

Nutzer angemessene Beitrage zu erbringen sind.

Problem: Die Kommunen, zu deren Aufgaben die Umsetzung der WRRL bei

Gewassern 2. Ordnung zdhlt, sind dafiir unterfinanziert



Stand der Umsetzung WRRL in D

Die Umsetzung von wesentlichen Grundsatzen der EU-WRRL erfolgte mit der 7. Novelle
des WHG (Juni 2002), da einer umfassenden Ubernahme die damalige Rahmengesetzg-

bungskompetenz des Bundes nach Art. 75 GG entgegenstand. In der Novellierung
des WHG vom Marz 2010 erfolgte die vollstandige Umsetzung.

Die Bundesregierung hat im Dezember 2009 eine Kleine Anfrage aus dem Deutschen
Bundestag zum Stand der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie beantwortet und

lield erkennen, dass sie Fristverlangerungen in Anspruch nehmen will.

Die Umsetzung der Ziele gemald WRRL konnen demnach unter Berucksichtigung der

verschiedenen Verlangerungs- und Ausnahmeregelungen bis 2027 erreicht werden.



EU-WRRL - Termine, Zeitp

Auf dem Wege zu einem Erreichen des guten Zustandes der Oberflachengewasser und
des Grundwassers ist folgender zeitlicher Ablauf vorgesehen:

Erlass von
Rechtsvorschriften

Bestimmung
zustandiger Behdrden

Uberpriifung der
Liste der prioritiren Stoffe
Merkmale, Bestandsauf-
nahme, wirtsch. Analyse
Verzeichnis
der Schutzgebiete

Tochterrichtiniqgfs. nationale Kriterie
Grundwasser fur Grundwasser

Uberprifung alle 4 Jahre phasing out innerhalb 20 Jahre nach Aufnahme in die Lis+

Uberwachungsprogramme fiir Oberflichen-
gewisser, Grundwasser, Schutzgebiete

Information und Anhérung
der Offentichkeit

Bestimmung der Umweltziele
flir Oberflachengewisser, Grundwasser, Schutzgebiete

Aufstellen der
Malnahmenprogramme
Aufstellung und Verdffentlichung der
Bewirtschaftungspliane fiir die Einzugsgebiete

Erreichen der Umweltziele

Umsetzung Uberprifung

usBunsBuepiap
alyer 9 x g

Aktualisierung der Bewirtschaftungsline

Kosten der Wasserdienstleistungen

Deckung der I




Gesetzgebung
GewassSchR



Gliederung & Grundsatzliches Verstandnis
EU-Richtlinien - Bundesgesetze - Landesgesetze

EG-Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG

Europdaischer Rechtsakt mit Umsetzungspflicht durch die EU- M|tg||edsstaaten
In Kraft seit 22.11.2000

Uberfuihrung in nationales Recht in

'A\"‘“ Form novellierter Gesetze
|4 m—

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG)
Ausfertigungsdatum: 31.07.2009, in Kraft seit 01.03.2010
= Rahmengesetz mit konkurrierender Gesetzgebungskompetenz (nach GG Art. 70 bis 74)

Uberfuhrung in Landesrecht in
A /\Form novellierter Gesetze

Sachsisches Wassergesetz (SachsWG) E
Ausfertigungsdatum: 12.07.2013, in Kraft seit 08.08.2013
= konkurrierendes, erganzendes Gesetz zum WHG, vollzogen durch den Freistaat Sachsen

Grafiken/Flaggen: http://openclipart.org


Vorführender
Präsentationsnotizen
Können Sie aus diesem Bild ableiten was der Unterschied zwischen einer RL und einer VO ist?
Was verstehen Sie unter konkurrierender Gesetzgebung?
Kennen Sie unterhalb der SächsWG noch gesetzliche Regelungen, z.B. auf kommunaler Ebene?


Gliedern möchte ich die Vorlesung also in 

WHG 2010 ist keine in sich geschlossene Vollregelung des deutschen Wasserrechts, sondern eine Teilregelung auf eine ergänzende gesetzliche Regelung der Länder angewiesen ist.


Gesetzgebung GewassSchR

Das gesetzliche Instrumentarium im Gewasserschutz

umfasst folgende 4 Rechtsbereiche:

1. Ordnungsrecht

Damit werden die Gewasser in Deutschland der staatlichen Bewirtschaftung

unterstellt. Birger und Behdrden werden zu schonendem Umgang mit der
Ressource Wasser verpflichtet.

Das wichtigste Gesetz ist das Wasserhaushaltsgesetz (WHG), urspriinglich

aus dem Jahr 1957. Die jungste Novelle ist am 1. Juni 2016 in Kraft getreten
(Kernpunkt: gewasserschutzrechtliche Gestattung von ,,Fracking®).




Gesetzgebung GewassSchR

Daneben gibt es einige wichtige Verordnungen und Verwaltungsvorschriften zur
Ausfuhrung des Wasserhaushaltsgesetzes:

* Abwasserverordnung. Eine Novelle ist verabschiedet und am 1. Januar 2005 in
Kraft getreten.

e Am 10. Mai 2005 ist das Hochwasserschutzgesetz in Kraft getreten. Damit hat die
Bundesregierung erstmals bundesweit einheitliche, stringente Vorgaben zur
Vorbeugung gegen Hochwasserschaden verbindlich geregelt.

e Die Bundeslander haben jeweils eigene Wassergesetze sowie zahlreiche
Verordnungen und Verwaltungsvorschriften zur Ausfiillung des Wasser-

haushaltsgesetzes erlassen.



Gesetzgebung GewassSchR

2. Abgabenrecht

Gemalk dem Abwasserabgabengesetz des Bundes von 1976
(zuletzt geandert 2005) und erganzender Vorschriften der
Bundeslander, muss fir das Einleiten von Abwasser in
Gewasser eine Abwasserabgabe gezahlt werden.

Mit ihr wird ein 6konomischer Anreiz geschaffen, die

einzuleitende Abwassermenge moglichst zu reduzieren.



Gesetzgebung GewassSchR

3. Stoffrecht

Zum Schutz des Wassers vor schadigenden Stoffen gibt es eine Reihe von
gesetzlichen Regelungen. Dazu gehoren das

e Wasch- und Reinigungsmittelgesetz des Bundes von 1975 (novelliert
1986 und zuletzt geandert in 2007),

e Chemikaliengesetz,
e Pflanzenschutzgesetz,
e Diingemittelgesetz (DiingeV, 2017 novelliert) und

e einschlagige Verordnungen.



Gesetzgebung GewassSchR

4. Haftungs- und Strafrecht

Wer ein Gewasser verschmutzt und einem anderen einen Schaden zufligt,

muss diesen ersetzen. So sieht es das allgemeine zivilrechtliche Haftungs-
recht bzw. das BGB vor.

Bei umweltgefahrdenden Schaden greifen daneben die Schadensersatz-
pflichten nach dem Wasserhaushaltsgesetz oder es gilt das Umwelthaftung-
sgesetz.

Wer unbefugt ein Gewasser verunreinigt, macht sich dariber hinaus u. U.
nach den Vorschriften des 29. Abschnitts des Strafgesetzbuches (StGB)

strafbar.



Wasserhaushaltsgesetz, WHG

Das neue WHG trat am 1. Marz 2010 in Kraft. Es baut im Wesentlichen auf
seinem Vorganger auf und enthalt folgende Aspekte der WRRL:

e Erganzung im Hinblick auf eine nachhaltige Gewasserbewirtschaftung und
den Schutz direkt von Gewéssern abhiangender Okosysteme

e Vorrang der ortsnahen Wasserversorgung

e Ubernahme einiger Definitionen der WRRL (z. B. Flussgebietseinheit,
Einzugsgebiet)

* Grundsatz der Bewirtschaftung nach Flussgebietseinheiten und

Verpflichtung zur nationalen und internationalen Koordination
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Wasserhaushaltsgesetz
§1

Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewasserbewirtschaftung
die Gewasser als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des

Menschen, als Lebensraum fir Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu
schitzen.

§ 2

Dieses Gesetz gilt fur folgende Gewasser:

1. oberirdische Gewasser
2. Kustengewasser
3. Grundwasser



Wasserhaushaltsgesetz

§ 4 Gewadssereigentum, Schranken des Grundeigentums

(1)

(2)

(3)

Das Eigentum an den Bundeswasserstrafen steht dem
Bund nach Maldgabe der wasserstralenrechtlichen

Vorschriften zu (Gewasser Erster Ordnung mit erheblicher
wasserwirtschaftlicher Bedeutung)

Wasser eines fliellenden oberirdischen Gewassers und
Grundwasser sind nicht eigentumsfahig.

Das Grundeigentum berechtigt nicht

1. zu einer Gewasserbenutzung, die einer behordlichen Zulassung
bedarf,

2. zum Ausbau eines Gewassers.


Vorführender
Präsentationsnotizen
(4) Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Gewässern haben die Benutzung durch Dritte zu dulden, soweit für die Benutzung eine behördliche Zulassung erteilt worden oder eine behördliche Zulassung nicht erforderlich ist. 
(5) Im Übrigen gelten für das Eigentum an Gewässern die landesrechtlichen Vorschriften.


Wasserhaushaltsgesetz

Bewirtschaftung von Gewassern

§ 6 Die Gewasser sind nachhaltig zu bewirtschaften, insbesondere
mit dem Ziel,

1. ihre Funktions- und Leistungsfahigkeit als Bestandteil des

Naturhaushalts und als Lebensraum fir Tiere und Pflanzen zu erhalten und
Zu verbessern,

2. Beeintrachtigungen auch im Hinblick auf den Wasserhaushalt der direkt
von den Gewassern abhangenden Landokosysteme und Feuchtgebiete zu
vermeiden und unvermeidbare, nicht nur geringfligige Beeintrachtigungen
so weit wie moglich auszugleichen,

3. sie zum Wohl der AIIgemeinheit und im Einklang mit ihm auch im

Interesse Einzelner zu nutzen, (...)


Vorführender
Präsentationsnotizen
5.möglichen Folgen des Klimawandels vorzubeugen,
6.an oberirdischen Gewässern so weit wie möglich natürliche und schadlose Abflussverhältnisse zu gewährleisten und insbesondere durch Rückhaltung des Wassers in der Fläche der Entstehung von nachteiligen Hochwasserfolgen vorzubeugen,
7.zum Schutz der Meeresumwelt beizutragen.


Wasserhaushaltsgesetz

Gewasserstrukturgute:

Gewasser, die sich in einem naturlichen oder naturnahen

Zustand befinden, sollen in diesem Zustand erhalten bleiben

nicht naturnah ausgebaute naturliche Gewasser sollen so weit
wie moglich wieder in einen naturnahen Zustand
zuruckgefuhrt werden, wenn Uberwiegende Griinde des Wohls

der Allgemeinheit dem nicht entgegenstehen.
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Wasserhaushaltsgesetz

§ 5 Allgemeine Sorgfaltspflichten

Jede Person ist verpflichtet, bei MalRnahmen, mit denen
Einwirkungen auf ein Gewasser verbunden sein kdnnen, die nach
den Umstanden erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um

1. eine nachteilige Veranderung der Gewassereigenschaften zu vermeiden,

2. eine mit Ricksicht auf den Wasserhaushalt gebotene sparsame Verwendung
des Wassers sicherzustellen, (...)


Vorführender
Präsentationsnotizen
3.die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten und
	4.eine Vergrößerung und Beschleunigung des Wasserabflusses zu vermeiden.


Wasserhaushaltsgesetz

§ 5 Allgemeine Sorgfaltspflichten

(2) Jede Person, die durch Hochwasser (vgl. Abschnitt6 § § 72 ff
WHG) betroffen sein kann, ist im Rahmen des ihr Moglichen und
Zumutbaren verpflichtet, geeignete Vorsorgemafinahmen zum
Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadens-
minderung zu treffen, insbesondere die Nutzung von
Grundstlicken den moéglichen nachteiligen Folgen fir Mensch,

Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen.



Wasserhaushaltsgesetz

Bewirtschaftung von Gewassern § § 6 ff

\ 4

Okonomische Instrumente

v

Zulassung der Benutzung
§ § 8ff

\ 4

Wasserentnahmeentgelte
LWG, LG Ent{_;elde

Planung § § 82 ff

(Gehobene) Erlaubnis §
15) oder Bewilligung ( § 14)

MaRnahmenprogramm
§ 82

Selbstiberwachung bei
Abwassereinleitungen und
Abwasseranlagen § 61

Bewirtschaftungsplan § 83

Erlaubnisfreie Benutzung
(8§ 8(2)(3)/des
Grundwassers § 46

Fristen fur
Malnahmenprogramme
und Bewirtschaftungsplane
§ 84




Wasserhaushaltsgesetz

Gestattungserfordernis fur Gewasserbenutzung
§ 8 Erlaubnis, Bewilligung

e Die Benutzung eines Gewassers bedarf der Erlaubnis oder der

Bewilligung. (...)


Vorführender
Präsentationsnotizen
Keiner Erlaubnis oder Bewilligung bedürfen Gewässerbenutzungen, die der Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für die öffentliche Sicherheit dienen, sofern der drohende Schaden schwerer wiegt als die mit der Benutzung verbundenen nachteiligen Veränderungen von Gewässereigenschaften. 
Keiner Erlaubnis oder Bewilligung bedürfen ferner bei Übungen und Erprobungen für Zwecke der Verteidigung oder der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit 


Wasserhaushaltsgesetz

Gestattungserfordernis fiir Gewasserbenutzung

§ 9 Benutzung
e Kannin,echte” und,unechte” Benutzungen unterschieden werden:

e ,echte Benutzungen” nach (1), z.B. Enthahme von TW
e ,unechte Benutzungen” nach (2), z.B. Absenken des GW beim U-
Bahnbau
- siehe Rechtstext

§ 9 Abs.3
Keine Benutzungen sind MaRnahmen, die dem Ausbau eines Gewissers
im Sinne des § 67 Abs. 2 dienen

(Gewadsserausbau, bedarf der Planfeststellung durch die zustindige Behérde)



Benutzung ( § 9)

Ausbau/Unterhaltung I
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Wasserhaushaltsgesetz

Erlaubnis und Bewilligung
§ 10 Inhalte
e Unterschiede Erlaubnis und Bewilligung

e Die Erlaubnis ist die einfache Form der "wasserrechtlichen Gestattung".
Sie gewahrt die Befugnis, ein Gewasser zu einem bestimmten Zweck ... zu
benutzen. Sie wird grundsatzlich im einfachen Verfahren ohne

Beteiligung der Offentlichkeit ggf. i. V. mit einer UVP erteilt.

« Die Erlaubnis kann grundsatzlich widerrufen werden und ist

daher weniger rechtsverbindlich (i.d.R. fiir 10 Jahre befristet).



Wasserhaushaltsgesetz

Erlaubnis und Bewilligung

Unterschiede Erlaubnis und Bewilligung

* Die Bewilligung ist wasserrechtlich von erheblicher Bedeutung, weil sie

Rechte und Regelungen enthalt, auf dessen Bestand ein Unternehmen oft
jahrzehntelang vertrauen kdnnen muss; sie beinhaltet flir den Antragssteller
also sehr weitgehende Rechte, aber auch Pflichten. Dieses Recht ist in der

Regel auf 30 Jahre befristet.

e Wegen der rechtsverbindlichen Bedeutung der wasserrechtlichen
Bewilligung wird in diesem Verfahren die Offentlichkeit beteiligt (férmliches
Verfahren)

 Die Bewilligung darf nur nach Maldgabe des § 14 (besondere Vorschriften)
erteilt werden

— siehe Rechtstext
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Erlaubnis und Bewilligung

§ 12 Materielle Anforderungen - Das Versagen einer Erlaubnis und Bewilligung

(1) Die Erlaubnis und die Bewilligung sind ZU Versagen, wenn

1. schadliche, auch durch Nebenbestimmungen nicht vermeidbare oder nicht
ausgleichbare Gewasserveranderungen zu erwarten sind (vgl. § 3 Nr.10) oder

2. andere Anforderungen nach offentlich-rechtlichen Vorschriften nicht erfillt
werden.

(2) Im Ubrigen steht die Erteilung der Erlaubnis und der Bewilligung im
pflichtgemaRken Ermessen (Bewirtschaftungsermessen) der zustandigen

Behorde (auf die Erteilung der Gestattung besteht kein Rechtsanspruch.)

,Repressives Verbot mit Genehmigungsvorbehalt”
—> siehe Rechtstext



Wasserhaushaltsgesetz
§ 15 Gehobene Erlaubnis

Benutzungen mit erhohtem Gefdahrdungspotential nach § 12 Abs. 1 Satz 1 (z.B.
Abwassereinleitung) sind generell von einer Bewilligung ausgeschlossen 2 , gehobene
Erlaubnis”

Die Erlaubnis kann nach § 15 WHG als gehobene Erlaubnis erteilt werden, wenn

hierfiir ein Offentliches Interesse oder ein berechtigtes Interesse des Gewasser-
benutzers besteht.

Die gehobene Erlaubnis unterscheidet sich in ihrer Rechtsqualitat gegeniber der
"einfachen" Erlaubnis dadurch, dass sie eine gesicherte Rechtsstellung, ahnlich der
Bewilligung gewahrt. Die Rechtsgrundlage fur die Erteilung findet sich in den jeweiligen
Landeswassergesetzen

Die gehobene Erlaubnis kann nur in einem Verfahren erteilt werden, in dem die
Betroffenen und die beteiligten Behorden Einwendungen geltend machen kénnen.


Vorführender
Präsentationsnotizen
Die gehobene Erlaubnis kann erteilt werden, wenn eine 
Abwassereinleitung von erheblicher wasserwirtschaftlicher 
Bedeutung ist und im öffentlichen Interesse liegt, insbesondere der 
öffentlichen Abwasserbeseitigung dient. 


Wasserhaushaltsgesetz

§ § 67 ff Gewasserausbau

e FuUr Mallhahmen, die ein Gewasser oder dessen Ufer
herstellen, beseitigen oder wesentlich umgestalten wollen,
muss ein Planfeststellungsverfahren nach § 68 beantragt
und durchgefiuhrt werden, das den Anforderungen des
Gesetzes Gber die Umweltvertraglichkeitspriifung (UVPG)
entspricht.



Abwasserabgabengesetz
- AbwAG




Abwasserabgabengesetz - AbwAG

§ 1 Grundsatz

Fir das Einleiten von Abwasser in ein Gewasser im Sinne von § 3 Nummer 1 bis
3 des Wasserhaushaltsgesetzes ist eine Abgabe zu entrichten (Abwasserabgabe).
Sie wird durch die Lander erhoben.

§ 2 Begriffsbestimmungen

§ 3 Bewertungsgrundlage
Die Hohe der Abwasserabgabe richtet sich dabei gem. § 3 Abs. 1 AbwAG nach
der Schadlichkeit des Abwassers.

-> Siehe Rechtstext

Das Gesetz enthalt an mehreren Stellen Ermachtigungen fir Detailbestimmungen
durch die Lander. Daher haben die Lander Ausfiihrungsgesetze erlassen.
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Der Abwasseranfall gliedert sich in
e Schmutzwasseranfall (hausl. Abwasser & Industrie)
e Fremdwasseranfall (u.a. Leckagen)

e und Regenwasseranfall




Abwasserabgabengesetz - AbwAG

Schmutzwasser

Der Schmutzwasseranfall setzt sich wiederum zusammen aus:
e Hauslichem Abwasser und

e Abwasser aus Industrie und Gewerbe
Hausliches Abwasser

Hausliches Abwasser ist Schmutzwasser das in Haushalten beim Waschen,
Duschen, Baden, Kochen, Putzen und im WC anfallt.

Abwasser aus Industrie und Gewerbe (betriebliches Abwasser)

Industrieabwasser sind hauptsachlich Wasser von Fabrikations- und
Reinigungsprozessen und abgeleitetes Kiihlwasser.



Anfallstellen betrieblicher Abwasser

1. Grundlast
standig; produktionsbedingt :

2. Unerwartete Anfallstellen
Reinigungsarbeiten
Teilstillstand von Produktionsanlagen

Regelmallige Instandhaltungsarbeiten

Storungen in der Produktion

Fehlbedienung durch Personal

Niederschlage

::_,'.:. _ ‘:

:-K{telnt‘u ¥ wmesseny Ml 312 L/lm"‘ei %.huchu&l'cculc

g ©07/1997 Fmﬂ:’grlﬁ;m:ﬂhmngskrﬁﬂe GmbH (.01{ c"'S ‘6"‘0 J
Chen 42 8. 2002_

fir den betrieblichen Umweltschutz
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Fremdwasser

 Fremdwasser ist Wasser, das grundsatzlich nicht in die Kanalisation

eingeleitet werden sollte (Leckagen).

e Dies kann sauberes Grund- oder Quellwasser, Wasser aus Dranagen und

Entwasserungsgraben sein.

Niederschlagswasser

 Regen- oder Niederschlagswasser ist das Wasser, das bei Niederschlagen

Uber Stralden, befestigte Platze und Dachflachen abfliel3t.



Abwasserverordnung (AbwV)

Die Abwasserverordnung regelt die Mindestanforderungen,
die fur Erlaubnisse zum Einleiten von Abwasser in Gewasser
festzusetzen sind. Wichtig: ,,Stand der Technik” wird gefordert
(vgl. § 57, Abs. 1 WHG).

Die Mindestanforderungen fir das Einleiten von (herkunfts-
bezogenen) Abwassern aus spezifische Produktionsstatten
regelt die Verordnung liber Anforderungen an das Einleiten
von Abwasser in Gewasser (Abwasserverordnung - AbwV)

vom 21.3.1997, zuletzt geandert am 31.7.2009
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Hawo eyessbuniyny eyosiuyos) inj Bepeayoey 6661/60 ©

Anforderungen an
Anlagen und Verfahren Stand der
Wissenschaft
und Technik

héchste
Anforderungen

Stand
der Technik

hohe
Anforderungen

allgemein anerkannte
Regeln der Technik

geringste Anforderungen




Stand der Technik

Stand von Wissen-

schaft und Technik
. (,Muss" bei bestimm-
Wlsse nA ten Anlagen)
/@ Phase Stand der Tech-
einer gro- nik — SdT (,Muss")
Ren Abwei- incl. Stand der
chung von Sicherheits-
SdT +aRdT technik (SST)
(2.)stand }3 A
o=l . Anderung
der Tech- der aRdT.....
nik wird . Anderung
besser _ der aRdT....
/
@ 7/ F 1. Anderung
Erlass / A3y [/ /" der aRAT-An- Anerkannte Regeln der
einer tech- g e S o _ Sicherheitstechnik fiillen
i — P passung 8y o alle Bereiche mit ,Leben”
nischen den Stand ; .
Regel - — ] der Tochnik aus, wenn es ﬁm Sicherheit
t.
aRdT + SdT | =
stimmen : " M
(hoffentlich) Geltungsdauer 1 Geltungsdauer 2 | Geltungsdauer 3 USW.
iberein = @ : |

z.B. 12/1997

Fazit: Anerkannte Regeln der Technik ,hinken“ dem Stand der Technik hinterher.

© 09/2003 WEKA MEDIA GmbH & Co. KG
Ausbildungs- und Schulungsfolien

z.B 632003 > .
= Zeit



Wasserinhaltsstoffe

Gefahrliche Wasserinhaltsstoffe

Gefahrliche Wasserinhaltsstoffe
haben folgende Eigenschaften:

giftig (toxisch)

- langlebig (persistent)

5 anreicherungsfahig (kumulativ)

? krebserzeugend (kanzerogen)

' fruchtschadigend (teratogen)

' erbgutverandernd (mutagen)

Stoffe mit diesen Eigenschaften diirfen
im Betrieb nicht in das Abwasser gelangen!

© 07/1997 Fachverlag fur technische Fihrungskréfte GmbH
Ausbildungs- und Unterweisungsfolien
fir den betrieblichen Umweltschutz




Gefahrliche Wasserinhaltstoffe,
Beispiel: Metallverarbeitung, AbwV, Anhang 40

Dieser Anhang gilt fiir Abwasser, dessen Schadstofffracht im wesentlichen aus den fol-
genden Herkunftsbereichen einschlieBlich der zugehorigen Vor-, Zwischen- und Nachbe-
handlung stammt:

(1) Galvanik,

(2) Beizerei,

(3) Anodisierbetrieb,

(4) Briiniererei,

(5) Feuerverzinkerei, Feuerverzinnerei,
(6) Harterei,

(7) Leiterplattenherstellung,
(8) Batterieherstellung,

(9) Emaillierbetrieb,

(10) Mechanische Werkstiatte,
(11) Gleitschleiferei,

(12) Lacklerbetrieb.



Gefahrliche Wasserinhaltstoffe,
Metallverarbeitung, AbwV, Anhang 40

(2) Dieser Anhang gilt nicht fir Abwasser aus Kihlsystemen und aus der Betriebs-

wasseraufbereitung sowie fur Niederschlagswasser.

B Allgemeine Anforderungen: Die Schadstofffracht ist so gering zu halten, wie dies durch

folgende MalRnahmen (,Stand der Technik®) moglich ist:

1.

Behandlung von Prozessbadern mittels geeigneter Verfahren wie Membranfiltration,
lonenaustauscher, Elektrolyse, thermische Verfahren, um eine méglichst lange
Standzeit der Prozessbéader zu erreichen,

Ruckhalten von Badinhaltsstoffen mittels geeigneter Verfahren wie verschlep-
pungsarmer Warentransport, Spritzschutz, optimierte Badzusammensetzung,

Mehrfachnutzung von Spulwasser mittels geeigneter Verfahren wie
Kaskadenspulung, Kreislaufspultechnik mittels lonenaustauscher,

Ruckgewinnen oder Ruckfuhren von daflr geeigneten Badinhaltsstoffen aus
Spilbadern in die Prozessbader

USW.



Ermittlung der Abwasserabgabe

die Abwasserabgabe richtet sich grundsatzlich nach der Schadlichkeit

des Abwassers.

die Schadlichkeit des Abwassers wird aufgrund einzelner Kriterien
(Schadstoff- und Schadstoffgruppenparameter) bestimmt, die insgesamt ein

Bild der Verschmutzungswirkung des Abwassers darstellen.

aus den Parametern Uberwachungswert (UW) und Jahresschmutzwasser-

menge (JSM) wird die Jahresschmutzfracht berechnet.

aus der Jahresschmutzwassermenge werden die Schadeinheiten (SE)

ermittelt.




Ermittlung der Abwasserabgabe

Die Schadeinheiten werden aus dem Produkt der zulassigen Konzentration
(Uberwachungswert) mit der Jahresschmutzwassermenge, dividiert durch die jeweilige

Messeinheit, errechnet (Dimensionsumrechnung beachten):

SE = UW [mg/1] x JSM [m3] x Umrechnungsfaktor

ME [kg]
SE Zahl der Schadeinheiten
uw Uberwachungswert nach § 4 Abs. 1 AbwAG
ISM Jahresschmutzwassermenge

ME Messeinheit je Schadeinheit gem. Anlage zu § 3 AbwAG



Ermittlung der Abwasserabgabe

Die Schadlichkeit fir Schmutzwasser wird bewertet nach den

oxidierbaren Stoffen in chemischem Sauerstoffbedarf (CSB),
den Nahrstoffen Phosphor und Stickstoff,

den organischen Halogenverbindungen als absorbierbare, organisch gebundene
Halogene (AOX),

den Metallen Quecksilber, Cadmium, Chrom, Nickel, Blei, Kupfer und ihren
Verbindungen sowie

Giftigkeit des Abwassers gegentber Fischeiern (GEi).

Aufgrund einer im Gesetz festgelegten Berechnungsmethode wird die sich fir

jeden Parameter ergebende Schadlichkeit in Schadeinheiten (SE) ausgedriickt.

Nach der AbwV kann die Einhaltung des Uberwachungswertes fiir CSB durch

Analyse des TOC und entsprechende Umrechnung nachgewiesen werden.



Ermittlung der Abwasserabgabe

Die Zahl der Schadeinheiten berechnet sich aus den im Wasser-
rechtsbescheid festgelegten oder Gbergangsweise aus den nach
§ 6 AbwAG erklirten Uberwachungswerten und der Jahres-

schmutzwassermenge.

Der Wasserrechtsbescheid muss daher die einzuhaltenden

Konzentrationen der Schadstoffe begrenzen.



Ermittlung der Abwasserabgabe

Ermittlung der Schadeinheiten (SE)

Die Bewertung der Schadstoffparameter erfolgt durch eine Umrechnung der Gesamt-
jahresfracht auf Schadeinheiten. Dazu sind im AbwAG in der Anlage zu § 3 parameter-
spezifische Messeinheiten in kg oder g festgelegt. Danach entspricht eine Schadeinheit
folgenden vollen Messeinheiten, z. B. beim

CSB: 50 kg
Stickstoff: 25 kg
Phosphor: 3 kg.

Weiter sind Schwellenwerte fiir die Konzentrationen und fir die Jahresfracht festgelegt.
Wird einer der beiden Schwellenwerte nicht Gberschritten, entfallt die Bewertung der
Schadlichkeit und damit die Abgabepflicht fiir diesen Parameter.

CSB <20 mg/I oder < 250 kg/Jahr

Stickstoff <5 mg/l oder <125 kg/lahr

Phosphor <0,1 mg/l oder <15 kg/lahr



Ermittlung der Abwasserabgabe

Ermittlung der Schadeinheiten (SE)

Die Zahl der Schadeinheiten wird mittels Uberwachungswert,
Jahresschmutzwasser-menge und dem schadstoffspezifischen Umrechnungsfaktor
uber folgende Gleichung ermittelt:

SE = UW [mg/1] x JSM [m3] x Umrechnungsfaktor
ME[kg]

Der Abgabesatz betragt seit dem 01.01.2002 35,79 Euro pro SE
Beispiele:

CSB 55 x 1.200.000 x 0,001/50 = 1.320 SE (=47 242,80 EUR)

N 18 x 1.200.000 x 0,001/25 864 SE (=30 922,56 EUR)

P 2 x 1.200.000 x 0,001/ 3 = 800 SE (=28 632,00 EUR)



Vielen Dank
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